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EINRICHTUNG EINES 
(BÜRGER)TESTZENTRUMS 
IM SPORTVEREIN  
IN NRW*

Mit der Einrichtung eines Testzentrums leistet jeder Sportverein einen gesellschaftli-
chen Beitrag. Die zertifizierten Testergebnisse können u. a. zur Entlastung der Schulen, 
Ärzte oder Unternehmen beitragen.

Die nachfolgenden Grafiken und Informationen zeigen auf, wie die Einführung von 
Schnelltests für Vereinsmitglieder umgesetzt werden kann. Sie wurde auf der Basis der 
Informationen entwickelt, die uns von den Vereinen vorliegen, die ein Testverfahren 
bereits bei sich vor Ort implementiert haben. 

Aktuell obliegt die Entscheidung möglicher Umsetzungen von Testzentren den örtli-
chen Gesundheitsämtern, sodass seitens des Landessportbundes NRW keine Garantie 
gegeben werden kann, dass sich das nachfolgende System auf jede Stadt bzw. jeden 
Sportverein übertragen lässt.

Sport und Bewegung sind wichtige Elemente für einen gesunden Lebensstil.  
Vereins(sport)angebote leisten einen wichtigen Beitrag dazu. 

Aus diesem Grunde sieht der Landessportbund NRW mit seiner Sportjugend es als  
essentiell an, den Vereinssport wieder aufzunehmen. Ergänzend zu den bisher bewähr-
ten Hygienekonzepten im Verein soll mit Hilfe der Durchführung von Corona-Schnell-
tests im Verein sichergestellt werden, dass die Ansteckungsgefahr mit COVID-19 so 
gering wie möglich gehalten wird. 

Erste Sportvereine haben bereits Konzepte zur Umsetzung von Testungen vor Ort ent-
wickelt und erprobt. Es kristallisierte sich heraus, dass der Weg über die Einrichtung 
eines Testzentrums im Verein die beste Möglichkeit ist: Entweder in Eigenregie oder in 
Zusammenarbeit mit einem Anbieter, der sich um die operative Durchführung und Ad-
ministration kümmert, während der Verein seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. 
Eine Kooperation mit eigenständigen (kommerziellen) Testzentren, in denen für die 
Vereinsmitglieder feste Zeitslots vorbehalten werden, ist nur schwer umsetzbar. 

Kontakt:
trotzdemsport@lsb.nrw Vibss@lsb.nrw
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EINRICHTUNG EINES  
(BÜRGER)TESTZENTRUMS  
IM SPORTVEREIN
Workflow

Prüfung, ob Voraus-
setzungen (Räumlich-
keiten, Personal, etc.) 
gem. Coronatests-
truktur-Verordnung 
geschaffen

Überlegung, ob bei der Ein-
richtung eine Zusammenarbeit 
mehrerer Sportvereine möglich 
ist (ggf. in Abstimmung mit 
dem SSB/KSB), um den Auf-
wand zu teilen und Synergie-
effekte zu nutzen

Räumlichkeiten gegeben, 
aber Unterstützung in 
Personal und Abwicklung 
durch einen externen 
Anbieter erforderlich

Räumlichkeiten gegeben 
und (ehrenamtliche)  
Abwicklung über den 
Verein möglich

Genehmigung  
liegt vor

Bestätigung  
liegt vor

Kooperation mit einem (kommerziellen) Anbieter
• Verein schafft die räumlichen Voraussetzungen  

für das Testzentrum 
• Anbieter kümmert sich um die Materialbestellung, 

Durchführung, Abrechnung und Überwachung  
der Standards

Schaffung der räumlichen 
Gegebenheiten für ein Test-
zentrum zur Durchführung der 
Schnelltests durch externen 
(kommerziellen) Anbieter

Durchführung  
der Schnelltests 
(siehe Ablauf  
Testdurchführung)

Antragstellung zur 
Einrichtung eines 
Testzentrums beim 
örtlichen Gesund-
heitsamt (Konzept 
erforderlich) sowie 
ggf. Abstimmung mit 
Bauaufsichtsbehörde

Registrierung bei  
der kassenärztlichen 
Vereinigung (für 
die Abrechnung 
erforderlich)

Ausbildung freiwilliger Helfer 
*innen (online) als Tester*innen 
(z.B. bei einem Arzt im Verein, 
DRK, Johanniter) 

Ggf. Impfung des Testpersonals 
(durch Antragstellung beim 
Gesundheitsamt) möglich

Einrichtung der örtlichen 
Gegebenheiten & des or-
ganisatorischen Ablaufs 
für Termin management, 
Erstellung Bescheini-
gung, etc. (z.B. via App)

Abrechnung  
mit der 
kassenärztlichen  
Vereinigung

Option

B

Option

A



EINRICHTUNG EINES  
(BÜRGER)TESTZENTRUMS  
IM SPORTVEREIN
Informationen

Antragstellung zur Anerkennung 
als (Bürger)Testzentrum

Kontaktaufnahme zum örtlichen Gesundheitsamt zur 
Anforderung der erforderlichen Unterlagen
Ausfüllen und Einreichen des Antrages mit: 
• Konzept zur Abwicklung des Testverfahrens unter  

Einhaltung erforderlicher Standards gem.  
Coronateststruktur-Verordnung nebst Anlagen.

• Das Testangebot muss auch offen für Nichtmit-
glieder und andere Bürger*innen sein

Voraussetzungen zur Errichtung eines  
Testzentrums im Verein
Auch als mobile Teststation (Container/Zelt)  
auf der Vereinsterrasse/Gelände möglich

  Öffentlich zugänglich
  Barrierefrei/-arm
  Möglichkeit zur Lüftung
  Wartebereich mit ausreichend Fläche

Beispiel eines Vereinsheimes, das als 
(Bürger)Testzentrum eingerichtet wurde:

Ausbildung/Einsatz  
freiwilliger Helfer*innen

Das Testpersonal muss eine Einweisung 
absolviert haben, wenn es keine medizini-
sche Qualifikation besitzt. 
Die Einweisung ist über eine ca. 30-60 
minütige (digitale) Ausbildung (DRK, 
Johanniter o. ä.) möglich und sollte eine 
praktische Übung enthalten.
Beim Einsatz der Ausgebildeten muss eine 
Aufsicht durch eine medizinische Fach-
kraft gewährleistet sein.
Neben dem Testpersonal braucht es noch 
weitere Helfer*innen, die den Ablauf/ 
Service sicherstellen (Begrüßung,  
Identitätskontrolle, Temperaturkontrolle, 
Ergebnismitteilung,…)

Finanzierung

Tests und weitere Materialien müssen  
vorfinanziert werden. 
Die anschließende Abrechnung der Schnelltests 
erfolgt über die Kassenärztlichen Vereinigung 
(Registrierung erforderlich!)
(Anteilige) Erstattung der Einrichtungskosten 
sowie eine Monatspauschale durch das Land/ 
Gesundheitsamt von jeweils bis zu 1.000 €
gem. Coronateststruktur-Verordnung  
(Stand 11.04.21)

VORDACH

VEREINSHEIM

Anmeldung

Ausgang

Fiebermessgerät

ABGETRENNTER
BEREICH

TESTUNG



Ablauf Durchführung Schnelltests
Workflow

EINRICHTUNG EINES  
(BÜRGER)TESTZENTRUMS  
IM SPORTVEREIN
Vor- und Nachteile & Chancen und Risiken

 Größere Flexibilität in der Einrichtung 
und bei den Öffnungszeiten

 Ggf. Zusatzeinnahmen während der 
Corona-Krise

 Zeitliche und finanzielle Investition 
für die Einrichtung notwendig

 Verein muss erstmal in finanzielle 
Vorleistung gehen

 Eigene Logistik, Abrechnung und 
Personalplanung notwendig

 Keine Material- und Personalkosten 
für den Verein

 Geringerer Zeitaufwand für den  
Verein und kein finanzielles Risiko

 Abstimmungsschwierigkeiten mit 
Kooperationspartner sind möglich 
(Anforderungen an die Infrastruktur, 
Probleme bei gemeinsamer Nutzung 
des Vereinsgebäudes)

 Verein hat wenig Einfluss auf die 
Personalauswahl und Reputation des 
Kooperationspartners

 Vereinssport wieder ermöglichen
 Vor dem Training absolvierte Tests 

auch für andere Anlässe (Schule,  
Einkaufen, Arbeit, etc.) gültig

 Beitrag für die Bürger*innen in der 
Umgebung

 Bekanntheit des Vereins steigern

 Wirtschaftlichkeit der Investitionen 
(zeitlich/finanziell) bei geringer  
Nachfrage

 Unvorhersehbarkeit der  
Corona- Politik/Öffnungsstrategien

VEREIN ALS EIGENSTÄNDIGES (BÜRGER)TESTZENTRUM

VEREIN IN KOOPERATION MIT ANDEREM (KOMMERZIELLEN) ANBIETER

CHANCEN/RISIKEN FÜR DEN VEREIN

Buchung des Termins  
(z.B. über eine App, per E-Mail oder Telefon)

Öffnung des Testcenters  
(z.B. nachmittags ab 15:00 Uhr)

Vorbereitung und Durchführung  
des Schnelltests

Ermittlung des Ergebnisses  
(Dauer ca. 15-20 Min.)

Teilnahme am  
Vereins(sport)betrieb

Je nach geltender  
� Coronaschutz verordnung: 

Quarantäne 
Meldung Gesundheitsamt
PCR Test 

Bescheinigung des Testergebnisses  
(z. B. via App, PDF oder Ausdruck)

Datenschutz beachten

Ergebnis ist 
negativ

Ergebnis ist 
positiv

https://www.land.nrw/corona


NÜTZLICHE LINKS 
Zur Einrichtung eines (Bürger)Testzentrums 
im Sportverein in NRW*

Kontakt:
trotzdemsport@lsb.nrw Vibss@lsb.nrw
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Nützliche Links:
Coronateststruktur-Verordnung (Stand:11.04.21): » go.lsb.nrw/coronateststrukturverordnung
Mindestanforderungen an Teststellen (Anlage I): » go.lsb.nrw/mindestanforderungenteststellen
Antrag zur Einrichtung eines Testzentrums: » go.lsb.nrw/antrageinrichtungtestzentrum
Muster Bescheinigung über Testergebnis: » go.lsb.nrw/musterbescheinigungtestergebnis
Informationen zur Bestellung der Schnelltests: � go.lsb.nrw/bestellungmedizinprodukte
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